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B e s c h l u s s  
 

In dem Verfahren über  
die Verfassungsbeschwerde 

und  
den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 

 

des Herrn  
 

Beschwerdeführers und Antragstellers, 

 

 

gegen die Verwehrung von Ausgang und Langzeitausgang durch die Justizvoll-
zugsanstalt 

 

 

 

 

 
hat die 3. Kammer des 
 
VERFASSUNGSGERICHTSHOFS FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

am 26. Mai 2020 

durch  

 

die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs Dr. B r a n d t s , 

die Richterin Prof. Dr. D a u n e r - L i e b  und 

den Richter Prof. Dr. G u s y  

 

gemäß § 58 Abs. 2, § 59 Abs. 2 und § 60 VerfGHG 

 

einstimmig beschlossen:  
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Die Verfassungsbeschwerde wird als unzulässig 
zurückgewiesen. 

Mit der Entscheidung in der Hauptsache erledigt 
sich der Antrag auf Erlass einer einstweiligen An-
ordnung. 

 

G r ü n d e : 

 

1. Die Verfassungsbeschwerde wird gemäß § 58 Abs. 2 Satz 1, § 59 Abs. 2 Satz 1 

des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen        

(VerfGHG) vom 14. Dezember 1989 (GV. NRW. S. 708, ber. 1993 S. 588), zuletzt 

geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Verfassungsgerichtshofge-

setzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 400), durch die Kammer zurückgewiesen, 

weil sie unzulässig ist. Der Beschwerdeführer hat jedenfalls den Rechtsweg nicht 

erschöpft. 

 

a) Ist gegen die behauptete Verletzung eines der in der Landesverfassung enthal-

tenen Rechte der Rechtsweg zulässig, kann gemäß § 54 Satz 1 VerfGHG die Ver-

fassungsbeschwerde erst nach Erschöpfung des Rechtswegs erhoben werden. 

Instanziell erschöpft ist der Rechtsweg nicht schon mit der Einlegung des Rechts-

behelfs, sondern erst im Zeitpunkt der letztinstanzlichen Entscheidung hierüber 

(vgl. VerfGH NRW, Beschluss vom 24. September 2019 – VerfGH 37/19.VB-1, 

juris Rn. 4). 

 

Gegen eine Maßnahme zur Regelung einzelner Angelegenheiten auf dem Gebiete 

des Strafvollzuges oder des Vollzuges freiheitsentziehender Maßregeln der Besse-

rung und Sicherung kann gemäß § 110 Nr. 6 StVollzG NRW i. V. m. § 109 

StVollzG ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt werden (vgl. VerfGH 

NRW, Beschlüsse vom 9. April 2020 – VerfGH 43/20.VB-3, juris, Rn. 3, und vom 

24. April 2020 – VerfGH 50/20.VB-1, juris, Rn. 4).  
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Einen solchen Antrag hat der Beschwerdeführer unter dem 4. Mai 2020 gestellt. 

Ob dieser Rechtsbehelf, der nach dem vorgelegten Faxtransaktionsbericht nicht 

unterschrieben war, überhaupt wirksam eingelegt wurde, kann hier offen bleiben. 

Jedenfalls hat die Strafvollstreckungskammer seinem Vortrag nach hierüber noch 

nicht entschieden. Es ist auch nicht erkennbar, dass der Beschwerdeführer sich 

zumindest mit einer Sachstandsanfrage an die Strafvollstreckungskammer gewen-

det und so auf eine baldige Entscheidung hinzuwirken versucht hätte (vgl. dazu 

BVerfG, Beschlüsse vom 17. Dezember 2007 – 2 BvR 2560/07, juris, Rn. 3, und 

vom 9. Dezember 2009 – 2 BvQ 84/09, juris, Rn. 2). 

 

b) Eine Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde vor Erschöpfung des 

Rechtswegs nach § 54 Satz 2 VerfGHG ist nicht angezeigt. Es ist weder dargelegt 

noch sonst ersichtlich, dass die Verfassungsbeschwerde von allgemeiner Bedeu-

tung ist. Auch bedarf es hier nicht deshalb einer Vorabentscheidung, weil dem Be-

schwerdeführer mit Blick auf die noch ausstehende Entscheidung der Strafvoll-

streckungskammer ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entstünde, falls er 

zunächst (weiterhin) auf den Rechtsweg verwiesen würde. Ein hinreichendes Be-

mühen des Beschwerdeführers um eine zeitnahe Entscheidung der Strafvoll-

streckungskammer in der Sache ist nicht ersichtlich. Dies nachzuholen und ihn 

hierzu auf den fachgerichtlichen Rechtsweg zu verweisen, ist ihm auch mit Rück-

sicht auf seine familiären Belange und den Zeitablauf seit seinem Antrag auf ge-

richtliche Entscheidung jedenfalls jetzt noch zumutbar. 

 

2. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, die auf eine vorläufige Re-

gelung bis zur Entscheidung in der Hauptsache gerichtet ist, erledigt sich mit dem 

Beschluss über die Verfassungsbeschwerde. 
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3. Seine Auslagen sind dem Beschwerdeführer nicht zu erstatten. § 63 Abs. 4         

VerfGHG sieht eine Auslagenerstattung nur für den hier nicht vorliegenden Fall 

eines Obsiegens des Beschwerdeführers vor. 

 

 

Dr. Brandts   Prof. Dr. Dauner-Lieb   Prof. Dr. Gusy 

 

 

 

 

 

 

 


